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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
 
 
 
 



- 2 - 

 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at


Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at


Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 



- 4 - 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at


Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 



- 3 - 

auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at


Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

C:\TMP\fsc.client\dav\Bescheid der BH Baden.rtf 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 



- 4 - 

Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at


Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 



- 5 - 

des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
 



- 2 - 

Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

C:\TMP\fsc.client\dav\BNW3-N-043_2006E422.doc 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 

 

Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Telefax (02252) 9025 22000,  E-Mail: post.bhbn@noel.gv.at, DVR: 0016098 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  
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Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 









































































Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4 
2542  Kottingbrunn    

 

 
BNW3-N-043/010 

 
Beilagen 

Parien B + C 
1 ZS  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

23.05.2006 

 
Betrifft: 

Naturdenkmal Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Projekt „Neue Mitte Teil II – 
Kichenplatz“, Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 
 Bescheid 
 
I. 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn die Umgestaltung des Kirchenplatzes, Projekt 
„Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“, durchzuführen und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen (Aktenvermerk vom 5.12.2006, Technischer Bericht, Projektsplan 
Variante 3, Plan-Nr. 04/S-83V3, Projektsplan Schnitt A–A’ Variante 3, Plan-Nr. 04/S-
83S1, Projektsplan Schnitt B–B’, Plan-Nr. 04/S-83S2, Aktenvermerk vom                            
7. April 2006-Herausnahme des Projektes Parkflächen in der Schlossallee, 
Planverfasser: Ing. Koizar, Bad Vöslau), die mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden sowie der 
nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Hinweis: 
 
Diese Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot am 
Naturdenkmal umfasst nicht die Errichtung von Parkplätzen im Bereich 
Schlossallee. 
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Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahme vom generellen 
Eingriffsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark Kottingbrunn für die 
Umgestaltung des Kirchenplatzes angesucht. Dem Ansuchen gingen mehrere 
Besprechungen mit der ha. ASV für Naturschutz und Herrn Dr. Hubmann vom 
Bundesdenkmalamt voraus. Da durch die geplante Umgestaltung des 
Kirchenplatzes Parkflächen wegfallen, sollen im Bereich der Schlossallee neue 
Parkplätze angelegt werden. Diese sind im gegenständlichen Ansuchen enthalten. 
Da diese Parkplätze jedoch ein generelles Konzept für die Schlossallee und die 
hier befindlichen Alleebäume verlangen und diesbezüglich mit einer längeren 
Verfahrensdauer zu rechnen ist, soll das Vorhaben Parkplätze vorläufig aus dem 
jetzigen Ansuchen zur Gestaltung des Kirchenplatzes ausgegliedert werden und 
für die Parkplätze ein eigenes Projekt eingereicht werden. Grundsätzlich ist die 
Errichtung von Parkplätzen naturschutzfachlich möglich, dabei müsste jedoch auf 
die bestehenden Symmetrieverhältnisse und Sichtachsen Rücksicht genommen 
werden. Der Aktenvermerk der Ing. Koizar Bau- und Planungsges. m. b. H. vom   
7. April 2006 hinsichtlich der Herausnahme der Parkflächen aus dem Projekt 
Kirchenplatz wird dem Gutachten angeschlossen.  
  
Das Projekt Gestaltung Kirchenplatz sieht vor, vor der Kirche einen ebenen Platz 
für Veranstaltungen anzulegen, wobei das Niveau dieses Platzes auf das 
Eingangsniveau der Kirche abgesenkt wird. Gegenüber den Grünflächen soll der 
Platz mit zwei Sitzstufen aus Granitsteinen mit einer Höhe von je 60 cm begrenzt 
werden. Der Platz wird mit großflächigen Pflasterplatten im römischen Verband 
befestigt. In der Sichtachse zwischen Kirche und Schloss wird ein neuer Zugang 
angelegt. Dafür ist es erforderlich einen hier befindlichen Kastanienbaum zu fällen. 
Der Weg wird mit fünf Stufen auf das Niveau des Platzes geführt. Ein weiterer 
Zugang zum Platz erfolgt von der Kirchengasse her, ebenfalls mit fünf Stufen. 
Dieser Weg wird in der Folge entlang der Schlossparkmauer bis zur Schlossgasse 
weitergeführt. Die Dreifaltigkeitssäule wird geringfügig verlegt und über eine neue 
Stiegenanlage zugänglich gemacht.  
Mit Ausnahme des einen Baumes in der Sichtachse soll der gesamte 
Baumbestand erhalten werden. Die Grünflächen werden neu angelegt.  
  
Der bestehende Kreisverkehr am Kirchenplatz wird aufgelassen und verbleibt nur 
mehr die Fahrbahn zwischen Kirchengasse und Schlossgasse, sowie eine kurze 
Zufahrt in Richtung Kirche. Die Straße zwischen Schlossgasse und Schlossallee 
wird Richtung Schlossteich verlegt und von hier eine neue Straße Richtung 
Kirchengasse angelegt.  
  
Im Kreuzungsbereich Schlossgasse-Kirchenplatz-Schlossallee wird die Fahrbahn 
zur Verdeutlichung des bevorrangten Fußgängerverkehres mit denselben 
Großsteinplatten wie am Kirchenplatz gestaltet.  
  
In der Schlossgasse werden die Gehwege und Parkplätze entsprechend dem 
Lageplan neu gestaltet, wobei hierfür Betonpflastersteine verwendet werden. Für 
die Beleuchtung der Straßen bzw. des Kirchenplatzes werden einflammige Philips 
Rondolux groß -Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0 m verwendet.  
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Zum Schlossteich hin soll eine Winkelstützmauer errichtet und auf dieser Mauer 
ein Geländer entsprechend dem Brückengeländer an der Hauptstraße als 
Absturzsicherung montiert werden. 
  
Die weiteren Details gehen aus dem technischen Bericht und den Lageplänen 
hervor.  
  
In der Angelegenheit wurden mehrere Male Besprechungen und 
Lokalaugenscheine durchgeführt.  
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

 
 
II. 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €     5,09 
 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungs-
verbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen 
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
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Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der 
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die 
besondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das 
Ziel der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Die Sachverständige für Naturschutz hat in ihrem Gutachten folgendes festgehalten: 
 
„Das vorliegende Projekt sieht eine Neugestaltung des Kirchenplatzes unter 
größtmöglicher Wahrung des vorhandenen Altbaumbestandes vor. Lediglich ein 
Kastanienbaum muss für die Schaffung eines in der Sichtachse zwischen Schloss 
und Kirche gelegenen Zugangsweges umgeschnitten werden. Da die Sichtachsen 
im Schlosspark Kottingbrunn eine tragende Rolle in der historischen Anlage 
spielen, kann der Fällung dieses Kastanienbaumes unter Zugrundlegung des 
neuen Konzeptes für den Kirchenplatz und der Schaffung der Sichtachse 
zwischen Schloss und Kirche aus fachlicher Sicht zugestimmt werden. Das 
Schutzziel des Naturdenkmales liegt in der Erhaltung der historischen 
Gartenanlagen mit dem Baumbestand, den Wiesen und Wasserflächen als 
gestalterisches Element des Landschaftsbildes und aus kulturellen Gründen 
ebenso wie im Hinblick auf die Ökologie. Die nunmehr vorgesehene Gestaltung 
des Kirchenplatzes inklusive der Schaffung einer Sichtachse ist bei 
projektsgemäßer Ausführung mit diesem Schutzziel vereinbar. Um Schäden am 
Baumbestand ausschließen zu können ist die Vorschreibung nachfolgender 
Auflagen erforderlich:  
  
1. Die Altbäume am Kirchenplatz sind vor Beginn der Bauarbeiten mit einem 

Baumschutz aus mindestens 2 m hohen fest vernagelten Brettern zu schützen.  
 
2. Wurzeln, die bei der Absenkung des Kirchenplatzniveaus angetroffen werden, 

sind glatt zu schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wund-
verschluss anzubringen.  

 
3. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im Traufen-
bereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung von 
Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. verboten.  

  
Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses Gutachten nicht auf die Parkplätze in der 
Schlossallee.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
Da für die Parkplätze in der Schlossallee ein eigenes Projekt eingereicht werden soll, 
wurde dieser ursprünglich mit dem Projekt „Neue Mitte Teil II – Kirchenplatz“ 
eingereichte Projektsteil von der Bewilligung der Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal ausgenommen. Der bezughabende 
Aktenvermerk vom 7. April 2006 wurde den Projektsunterlagen beigeschlossen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 

diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 

einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 

eine Begründung des Antrages enthalten. 

 

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,00. 

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 

Ergeht weiters an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                           

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. GBA WN-H-278/011-2008 
 
3. das Fachgebiet L1  im   H a u s e 

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. 
Schloss 4 
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

  
BNW3-N-043/014 

 
Beilagen 

      

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

22.08.2006 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn, Errichtung einer 
Fußgängerbrücke über den Schlossgraben (Verbindung Schlosshof – 
Schlossparkallee), Parz. Nr. 1/3 und 2/3, KG. Kottingbrunn, Ausnahme vom 
Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn 
Betriebsges.m.b.H. in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und 
Veränderungsverbot am Naturdenkmal  Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die 
Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Schlossgraben als Verbindung vom 
Schlosshof zur Schlossparkalle, und zwar gemäß den Projektsunterlagen auf Parz. 
Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn, sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit dem Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Für die Fußgängerbrücke liegen bereits eine baubehördliche Bewilligung der 
Marktgemeinde Kottingbrunn vom 23.5.2005 sowie eine Bewilligung nach dem 
Denkmalschutzgesetz vom 29.4.2005 vor. 
 
Die Brücke soll einen Zugang von der Kaiserallee zum neuen Veranstaltungsareal 
(Schneiderecktrakt) im Bereich des Schlosshofes ermöglichen und kommt an der 
Südseite des Schlossgrabens zu liegen. Die Brücke wird in 
Holzkonstruktionsbauweise mit Leimbindern und Staffelholz hergestellt. Die lichte 
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Durchgangsbreite beträgt unter Abzug des Geländers 2,50 m, die Spannweite der 
Leimbinder 17,88 m. Die Holzleimbinder werden auf neuen Stahlbetonfundamenten 
aufgesetzt. Der Zugang von der Kaiserallee erfolgt Y-förmig, symmetrisch zwischen 
den Alleebäumen. Der Zugang wird bekiest. 
 
Während die eigentliche Brücke selbst zum Großteil außerhalb des Naturdenkmales 
auf Parz.Nr. 2/3, KG. Kottingbrunn zu liegen kommt, ist das südseitige Fundament 
und der Zugangsweg zur Kaiserallee im Bereich der Parz.Nr. 1/3, KG. Kottingbrunn, 
innerhalb des Naturdenkmales gelegen. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Der Zugangsweg ist exakt symmetrisch zwischen den bestehenden Alleebäumen 

anzulegen. 
 
2. Die Bäume in Nahbereich der Baustelle sind vor Beginn der Bauarbeiten mit 

einem Baumschutz aus mindestens 2 m hohen, fest vernagelten Brettern zu 
schützen. 

 
3. Wurzeln, die bei der Anlage des Zugangsweges angetroffen werden, sind glatt zu 

schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
4. Im Traufenbereich der Alleebäume sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, 

die Errichtung von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen etc. 
verboten.   

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. ist verpflichtet, die folgenden 
Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe  €    5,09 
Kommissionsgebühren  €  18,90 
zusammen  €  23,99 
 
(Gebührenhinweis:  
Für dieses Verfahren sind nach dem Gebührengesetz  feste Gebühren zu entrichten:  
 
Ansuchen                                                             €  13,00 
Beilagen                                                            €  32,40 
Summe feste Gebühren  €  45,40 
 
                                                                     ------------  
Kostengesamtbetrag:                                    €  69,39 
 
 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
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§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn Betriebsges.m.b.H. hat bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden um Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides 
zitierte Maßnahme am gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- 
und Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz eingeholt, welches 
den Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht 
wurde.  
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
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Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. die Marktgemeinde 2542  Kottingbrunn 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. Herrn Dipl.Ing. Karl FISCHER, Zivilingenieur für Bauwesen,                                         

7210 Mattersburg, M. Koch-Straße 39  e-mail: d.i.fischer@aon.at 

 
4. das NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52,                         

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, zu Zl. GBA WN-H-278/018-2006 
 
5. das Fachgebiet L1  im  H a u s e 
 
6. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 

mailto:d.i.fischer@aon.at
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN 
Schloss 4  
2542 Kottingbrunn 
 
   
 

 BNW3-N-043/023 
 
Beilagen 

Parie B + 1ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

10. März 2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Kottingbrunn,  
Neugestaltung der Schlossallee (Wiederherstellung von Fahrflächen und 
Neuerrichtung von Parkflächen in der Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m), 
Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neugestaltung der Schlossallee  
(Wiederherstellung von Fahrflächen und Neuerrichtung von Parkflächen in der 
Schlossallee auf einer Länge von ca. 115 m)  durchzuführen, und zwar gemäß den 
Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den Bescheiddaten 
gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, 
sowie gemäß der nachstehenden Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat um die Ausnahmegenehmigung vom 
generellen Eingriffs- und Veränderungsverbot in das Naturdenkmal Schlosspark 
Kottingbrunn für die Neugestaltung der Schlossallee angesucht. Beginnend von 
der Einfahrt in die Schlossallee vom Kirchenplatz her (alte Schlossmauer) sollen 
auf einer Länge von ca. 115 m die Fahrbahn neu errichtet und Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. Der Abschnitt reicht bis zur Hauszufahrt Schlossallee Nr. 4. 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, das einen weitgehenden Erhalt der derzeit 
vorhandenen Ahornallee bzw. Neupflanzungen zur Ergänzung dieser Allee 
vorsieht. Dabei wurde auch auf Symmetrieachsen in Bezug auf das Einfahrtstor in 
die Schlossallee geachtet.  



- 2 - 

 
Insgesamt sollen 32 neue Pkw-Parkplätze errichtet werden. Die beiden Ahornbäume 
unmittelbar nach der Schlossmauer sollen erhalten bleiben. Im Anschluss daran sind 
nördlich der Schlossallee insgesamt 15 Senkrechtparkplätze geplant. Südlich der 
Schlossallee sind bis zur Zufahrt  zum Schlosshof sechs Längsparker vorgesehen. 
Zwischen den Parkplätzen und dem Schlossteich soll eine Sickermulde angelegt 
werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee und der Zufahrt zum Schlosshof 
ist die Fällung von zwei bestehenden Bäumen vorgesehen. Die Zufahrt zum 
Schlossinnenhof wird in Hinblick auf eine ungehinderte Einfahrt von Liefer- und 
Einsatzfahrzeugen erweitert. Östlich der Schlosszufahrt sollen auf beiden Seiten der 
Schlossallee unter der Erhaltung des Baumbestandes insgesamt 11 Längsparkplätze 
geschaffen werden. Die Allee soll nördlich der Straße durch Neupflanzung von vier 
Ahornbäumen ergänzt werden. 
 
Bis zur Zufahrt zum Schlossinnenhof ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m 
vorgesehen, östlich davon von 4,50 m. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die 
Parkflächen werden mit einem Betonsteinpflaster versehen. Die verbleibenden 
Grünflächen werden humusiert und besämt. 
 
Auch die Beleuchtung soll neu gestaltet werden, wobei die Lichtpunkte im Abstand 
von 25 m jeweils in den Grünflächen zwischen den Bäumen angeordnet werden. 
Die Beleuchtungskörper sollen sich an der bestehenden Beleuchtung im 
Ortsgebiet orientieren.  
 
Im Bepflanzungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann ist auch die Entfernung 
von drei Spitzahornen und der Ersatz durch Bergahorn vorgesehen, um eine 
einheitliche Bergahornallee schaffen zu können. 
 
Generell haben die bestehenden Ahornbäume erst ein relativ geringes Alter. 
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Es dürfen lediglich die beiden Ahornbäume im westlichen Abschnitt der 

Schlossallee laut Lageplan gefällt werden. Ein allfälliger Austausch der 
Spitzahornbäume durch Bergahorn wäre mit der Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
2. Für die Neuauspflanzung der Allee sind Bergahornbäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 20 cm zu verwenden. Diese sind entsprechend 
dem Lageplan in gleichen Abständen zueinander bzw. vis-á-vis der 
bestehenden Bäume am südlichen Straßenrand zu setzen. 

 
3. Eventuelle Ausfälle bei den Ahornbäumen sind umgehend zu ergänzen.  
 
4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Baurestmaßen zu entfernen und die 

für die Grünflächen vorgesehenen Teile zu planieren, zu humusieren und zu 
begrünen. 
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5. Wurzeln, die bei der Anlage der Straße bzw. der Parkflächen oder der 
Leitungsverlegung für die Beleuchtung angetroffen werden, sind glatt zu 
schneiden. Ab einem Wurzeldurchmesser von 5 cm ist ein Wundverschluss 
anzubringen. 

 
6. Während der Baudauer ist im Baustellenbereich ein Schutz der zu erhaltenden 

Bäume im Traufenbereich durch Baustellenzäune vorzunehmen. Im 
Traufenbereich sind eine Benutzung durch Schwerfahrzeuge, die Errichtung 
von Baustelleneinrichtungen, Lagerungen und Anschüttungen, etc. verboten. 

 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
                                                                           
Weiters wird die Marktgemeinde Kottingbrunn ersucht,  
für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu überweisen: €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 

 
Rechtsgrundlagen 
 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
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Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim NÖ 
Gebietsbauamt II, Wr. Neustadt, eingeholt, welches den Verfahrensparteien im 
Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplanten Pkw-Stellplätze sollen als Ersatz für die Parkplätze im Bereich des 
Kirchenplatzes angelegt werden, die seit der Neugestaltung des Kirchenplatzes 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch soll dadurch das wilde Parken im Bereich 
der Schlossallee eingedämmt werden. Zwischen der Einfahrt in die Schlossallee 
und der Zufahrt zum Schlossinnenhof ist die Fällung von zwei bestehenden 
Ahornbäumen vorgesehen. Als Ersatz dafür sollen jedoch im weiteren Verlauf der 
Allee die fehlenden Bäume nördlich der Straße ergänzt werden, sodass hier 
wieder eine geschlossene zweireihige Allee entsteht. Angesichts der Tatsache, 
dass die Bäume generell noch relativ jung sind und die beiden zu fällenden Bäume 
derzeit einzeln stehen, d. h. ohne ein symmetrisches Gegenüber, kann der Fällung 
aus naturschutzfachlicher Sicht unter der Beachtung des Gesamtkonzeptes 
zugestimmt werden. Im Gesamtkonzept wurde insbesondere auf eine 
ansprechende optische Gestaltung unter Beachtung von Symmetrieachsen im 
Hinblick auf den Einfahrtsbereich und die Wiederherstellung der Symmetrie durch 
die Neuausplanzung der Ahornbäume nördlich der Straße geachtet. Durch die 
Verwendung von Pflastersteinen mit humoser Fugenverfüllung soll eine 
großflächige Versiegelung im Bereich der Schlossallee vermieden werden. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages von Herrn Dipl.-Ing. Gaubmann die Spitzahorne im 
Bereich der bestehenden Allee durch Bergahorn zu ersetzen, wird festgestellt, 
dass dies grundsätzlich denkbar wäre, um einen einheitlichen Alleecharakter zu 
erzielen. Dem gegenüber steht jedoch die Überlegung, dass es wieder viele Jahre 
dauern würde, bis die neu gesetzten Bäume wieder ein entsprechendes 
Erscheinungsbild aufweisen. Es wird daher eher angeraten, die bestehenden 
Bäume zu erhalten. 
 
Das Vorhaben kollidiert mit einem weiteren Ansuchen, nämlich der Räumung des 
Schlossgrabens auf Parzelle 2/3, KG Kottingbrunn, (siehe Zahl BNW3-N-043/020). 
Dieses Ansuchen sieht die Errichtung einer Zufahrtsstraße für die Räumung des 
Schlossgrabens von der Schlossallee vor und zwar im Bereich der bestehenden 
und zu erhaltenden Ahornbäume. Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 10. 
Jänner 2008 wurde allerdings um vorläufige Aussetzung des Verfahrens ersucht, 
da etliche Punkte noch geklärt werden müssten (Zahl: BNW2-WA-07323). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist unbedingt eine Koordinierung dieser beiden 
Projekte erforderlich, wobei die Sanierung der Schlossallee vor einer allfälligen 
Räumung des Schlossgrabens wenig sinnvoll erscheint. Sollte daher an einer 
Räumung des Schlossgrabens festgehalten werden, sollte mit der Realisierung 
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des Projektes Sanierung der Schlossallee noch zugewartet werden, um Schäden 
an den neu gestalteten Bereichen zu vermeiden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,-- . 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 

1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 

 
Ergeht zur Kenntnis an: 

2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. BD2 – Naturschutz,                                    
z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz  zu Zl. BD2-N-900/076-2008 

 
3. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  

4. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 

 

 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 



Parteienverkehr: Montag, Dienstag und Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 
Bürgerbüro Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-12, Dienstag zusätzlich von 16-19 Uhr 

Internet: www.noe.gv.at/bh – DVR 0016098 
E-Mail: anlagen.bhbn@noel.gv.at – Telefax: 02252/9025-22231 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
KOTTINGBRUNN                   
Schloss 4                                                           
2542 Kottingbrunn 
 
 
   

 

 BNW3-N-043/031 
 
Beilagen 

Parien B und C 
1 ZS 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

27.10.2008 

 
Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn,  Neuerrichtung 
Schlossteichmauer Kottingbrunn; Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot, 
Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Kottingbrunn in 
Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 106 – Schlosspark Kottingbrunn – die Neuerrichtung der Schlossteichmauer, und 
zwar gemäß den Projektsunterlagen, die diesem Bescheid beiliegen, mit den 
Bescheiddaten gekennzeichnet sind und einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Bescheides bilden sowie nachstehender Projektsbeschreibung. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die westliche, desolate Ufermauer des Schlossteiches entlang der Hauptstraße soll 
auf der gesamten Länge von ca. 64 lfm bis unter die Wasserlinie abgebrochen und 
durch eine Natursteinmauer ersetzt werden. Als Kranz wird ein Sichtbetonsockel auf 
die Natursteinmauer aufgesetzt und wird ein Alu-Geländer errichtet.  
Die derzeit vorhandenen Lichtstrahler für die Anstrahlung des Schlosses sollen in die 
Mauer integriert werden.  
 
Für die Bauarbeiten wird der Teich ca. 50 m tiefer abgelassen und ein Gerüst in den 
Teich gestellt. Hinter der Mauer wird ein 1 m breiter Baugraben errichtet, in den der 
Bauschutt vom Abbruch der Mauer gelangen und in der Folge von dort entfernt 
werden soll. Anschließend wird diese Baugrube mit Humus verfüllt.  
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Auf dem Grünstreifen zwischen der Mauer und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße befinden sich vier Bäume. Dieser Grünstreifen samt den Bäumen liegt 
innerhalb des Naturdenkmales Schlosspark. Betroffen ist die Parzelle 1292/1, KG 
Kottingbrunn. Die Bäume sollen erhalten werden, die Grünfläche wird neu gestaltet. 
Im Bereich der Bäume wird auf den Arbeitsgraben verzichtet, um Beschädigungen 
der Wurzeln hintan zu halten. 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Während der Baudauer sind die vier Bäume durch eine Bretterummantelung oder 

ähnliches zu schützen. 
 
2. Ein Befahren mit Baustellenfahrzeugen im Traufenbereich der Bäume ist zu 

unterlassen. Ablagerungen im Traufenbereich der Bäume sind nicht gestattet. 
 
3. Bei den Grabungsarbeiten bzw. bei der Entfernung der alten Mauer angetroffene, 

beschädigte Wurzeln sind glatt zu schneiden. 
 
4. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Baurestmassen zu entfernen und die 

Grünflächen durch Auflockerung des Bodens, allfällige Humusierung und 
Begrünung, soweit erforderlich, neu anzulegen. 

 
 
Sie sind ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten binnen vier Wochen ab 
Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €     5,09 
 
                                                                           
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €   19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €   24,09 

 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
 
 
 Begründung 
 
Die Marktgemeinde Kottingbrunn hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal  in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
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auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz beim Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Durch die erforderliche Erneuerung der Ufermauer des Schlossteiches entlang der 
Hauptstraße sind auch geringfügige Eingriffe in das Naturdenkmal, im Konkreten auf 
den Grünstreifen zwischen dem Schlossteich und dem Gehsteig entlang der 
Hauptstraße inklusive des hier vorhandenen Baumbestandes, erforderlich.  
Um die vier Bäume auf dem Grünstreifen erhalten zu können, wird in diesen 
Bereichen auf den 1 m breiten Arbeitsgraben hinter der bestehenden Mauer 
verzichtet. Die Grünflächen sollen nach Abschluss der Arbeiten erneuert werden. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Neuerrichtung der Ufermauer als 
Natursteinmauer mit dem Schutzziel des Naturdenkmales, d.h. die Erhaltung des 
Landschaftsparks bzw. Barockgartens, vereinbar. Die Arbeiten müssen jedoch unter 
größter Vorsicht durchgeführt werden, um den Fortbestand der vorhandenen Bäume 
gewährleisten zu können.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
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einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 
Ergeht an: 
 
1. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
2. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz, z.Hd. Frau Dr. 

EDELBAUER, NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52, zu 
Zl. BN2-N-900/114-2008 

 
3. die KOSAPLAN GmbH, 2540 Bad Vöslau, Hanuschgasse 1   zu Projekt S232 
 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
                                    
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 

 
 


